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Psychosoziale Beratung wird von Ratsuchenden meist – wenn auch nicht zwangsläufig - innerhalb 

von Transitionen im Lebenszyklus aufgesucht – in Zeiten, in denen krisenhafte Veränderungen die 

Identität, die Lebensplanung und die Beziehungsstrukturen in Frage stellen und Verunsicherung 

erzeugen. 

Psychosoziale Beratung ist also ein Prozess, in dem die Autonomie und die Kompetenzen der 

Klient*innen zum Ausdruck kommen. Darüber hinaus werden weitere Ressourcen aktiviert. Die 

wertschätzende Haltung der Beratungsfachkraft ist dabei eine Grundlage von Beratung. Die 

Methoden- und Informationskompetenz der Berater*innen unterstützt die Ratsuchenden auf dem 

Weg, den Übergang zu gestalten und eigene Entscheidungen zur weiteren Lebensgestaltung zu 

treffen und umzusetzen. Besonders in Beratungskontexten, die aufgrund einer Verpflichtung 

zustande kommen, ist es wesentlich und hilfreich, diese als Chance für die Klient*innen zu begreifen.1 

 
 

1. Gesetzliche Grundlage 

Die Basis für die Beratung sind die einschlägigen bundesgesetzlichen Bestimmungen zur 

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung2 sowie weitere gesetzliche Bestimmungen und 

Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen3. Am Ende einer Schwangerschaftskonfliktberatung 

wird eine Beratungsbescheinigung4 ausgestellt. 

Die Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen unterliegen der Schweigepflicht des § 203 StGB. Die 

Entbindung von dieser Schweigepflicht können ausschließlich die Klient*innen erteilen; sie bedarf der 

Schriftform. 

 

 
2. Innerverbandliche Ausrichtung 

Innerverbandliche Grundlage ist das Leitbild des Landesverbands donum vitae NRW5. Es beschreibt 

fundamentale Aspekte für unser verbandliches Handeln sowohl auf beraterischer als auch auf 

gesellschaftspolitischer Ebene. Die Standards verstehen sich als Konkretisierung dieser Grundlage für 

die Beratungstätigkeit. 
 

 
1 Näheres dazu unter 3.1 
2 § 219 StGB, Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) 
3 Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (AG SchKG) und Verord- 
nung des Landes Nordrhein-Westfalen über die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten für Beratungsstellen nach 

dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (AG SchKG VO) 
4 Diese Bescheinigung gemäß §7 SchKG enthält den Namen der Klientin*, die Bestätigung, dass sie gemäß §219 Abs. 2 

StGB in Verbindung mit §§ 5 und 6 SchKG beraten worden ist, sowie das Datum des letzten Beratungsgesprächs. 
5 Wir über uns. Leitbild des Landesverbandes donum vitae NRW e.V. (siehe: https://www.nrw-
donumvitae.de/fileadmin/user_upload/pdf/Leitbild_dvNRW_AEnderungen_redaktionell_2026.pdf)

Standards der psychosozialen Beratung 

Landesverband donum vitae NRW 

https://www.nrw-donumvitae.de/fileadmin/user_upload/pdf/Leitbild_dvNRW_AEnderungen_redaktionell_2026.pdf
https://www.nrw-donumvitae.de/fileadmin/user_upload/pdf/Leitbild_dvNRW_AEnderungen_redaktionell_2026.pdf


 
 

 

2 
 

 

3. Regeln fachlichen Könnens bei donum vitae NRW 

• Wertschätzung und Empathie 

Unsere Klient*innen erleben in unseren Beratungen eine Haltung der Beratungsfachkräfte, 

die getragen ist von Wertschätzung und Empathie. Die sich daraus entwickelnde vertrauens-

volle Gesprächsatmosphäre ermutigt Klient*innen, über ihre aktuelle Lebenssituation in 

unterschiedlichen Blickwinkeln zu reflektieren, ihre nächsten Lebensschritte oder den 

weiteren Lebensentwurf anzubahnen und eine Strategie zu entwickeln, diese nachhaltig 

umzusetzen. 

 
• Prozess und Nachhaltigkeit 

Unserem Verständnis nach ist Beratung ein ressourcenorientierter Prozess, verbunden mit 

dem Ziel, Nachhaltigkeit für Klient*innen zu bewirken. Während des Beratungsprozesses sind 

Klient*innen in Kontakt mit ihren eigenen Lebenserfahrungen und Lebensentwürfen sowie 

mit ihren Befürchtungen und Wünschen für die Zukunft. In diesem Kontakt und mit Hilfe der 

kompetenten Gesprächsführung der Beratungsfachkraft spüren unsere Klient*innen ihre 

Problemlösungskompetenz. Sie entwickeln ihre eigenverantwortlichen Lebensent-

scheidungen und -entwürfe. 

 
• Autonomie und Respekt 

Jederzeit wird die Autonomie der Klient*innen – in sämtlichen Beratungsanlässen – geachtet 

und respektiert. Darüber hinaus ermutigen die Beratungsfachkräfte im Beratungsprozess 

Klient*innen, ihre Autonomie – sofern durch Lebenserfahrung „verschüttet“ – wieder für sich 

zu entdecken und entsprechend ihr Leben bewusst und eigenverantwortlich zu gestalten. Die 

Klient*innen erleben in unseren Beratungen, dass jede ihrer Entscheidung in einer Krise oder 

für ihren weiteren Lebensweg respektiert und wertgeschätzt wird. 

 
• Ressourcen und Stärken 

In unseren Beratungen erleben Klient*innen wie sie mit Hilfe einer einfühlsamen 

Gesprächsführung sowie Methoden der Beratung ihre vorhandenen Ressourcen stärken, 

ungenutzte reaktivieren und neue Ressourcen entwickeln können. Um Ressourcen zu ent-

decken und zu aktivieren, hilft die Einladung der Beratungsfachkraft, gewohnte Denkmuster 

zu verlassen und im geschützten Raum der Beratung neue Sichtweisen zu entwickeln. Bei der 

ressourcenorientierten Beratung erleben unsere Klient*innen behutsame Angebote. Bei 

Bedarf können Einladungen, den oder die Partner*in oder die Eltern in die Beratung mit 

einzubeziehen, neue Sichtweisen schaffen. Eine behutsame Einladung, sowohl das geborene 

als auch das ungeborene Leben in den Blick zu nehmen, kann den Beratungsprozess mit 

neuen Aspekten, die eine Entscheidungsfindung bzw. die Entwicklung der nächsten 

Lebensschritte unterstützen, erweitern. Diese Einladungen geschehen vor dem Hintergrund 

der wertschätzenden Haltung der Beratungsfachkraft. Selbstverständlich liegt die autonome 

Entscheidung, ob eine Einladung angenommen oder abgelehnt wird, bei den Klient*innen, die 

den Beratungsprozess aktiv und selbstbestimmt mit gestalten. 
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• Freiheit und Interdependenz 

Die Beratung – unabhängig mit welchen Anlass die Klient*innen kommen, ob im Schwanger-

schaftskonflikt, zur Vertraulichen Geburt, im Kontext pränataler Diagnostik, 

Kinderwunschberatung oder Trauerbegleitung – ermöglicht einen Moment, in dem alle 

Optionen offen sind – es gibt in der Beratung kein Tabu für die Klient*innen. Sie erleben 

uneingeschränkte Freiheit, sämtliche Lösungswege aus der aktuellen Lebenssituation 

gedanklich – oder mit Hilfe von Methoden der Beratung auch körperlich erfahrbar – zu 

betrachten. 

Es ist das Eingebunden-sein, die Interdependenz, der Klient*innen in ihre realen 

Lebensumstände, in das Vertrauen in ihre eigene Kompetenz und ihre Lebenserfahrungen, die 

die Klient*innen anschließend mit in den Beratungsprozess einbeziehen, um zu einer 

bewussten, eigenverantwortliche Entscheidung über Ihren weiteren Lebensweg zu kommen. 

Dabei erfahren die Klient*innen in unseren Beratungen umfassend Respekt vor ihrer 

Entscheidung. 

 
• Ergebnisoffenheit und Zielorientierung 

Klient*innen erleben in unseren Beratungen unbedingte Ergebnisoffenheit, das ergibt sich aus 
den Aspekten ‚Wertschätzung und Empathie‘ sowie ‚Autonomie und Respekt‘. Beratung ist 
nach unserem Verständnis ein Prozess, den die Klient*innen aktiv mitgestalten. Vor diesem 

Hintergrund erhalten Klient*innen umfassende Informationen, behutsame Angebote, um 

Sichtweisen zu erproben, sowie professionelle, vielfältigen Methoden. Zielorientierung 

bedeutet, dass die Ermöglichung gelingenden Lebens für die Frau* und für ihr Umfeld in der 
Beratung einen zentralen Platz bekommt. 
Nur die jeweilige Klient*in ist in der Lage eine bewusste, eigenverantwortliche Entscheidung 

für ihre aktuelle Lebenssituation zu treffen. 

 
• Lots*innenfunktion und Netzwerk 

Um Klient*innen optimal begleiten zu können, sind die Beratungsstellen vor Ort mit regionalen 

Ansprechpartner*innen und Fachleuten vernetzt. So erleben Klient*innen, dass bei Bedarf 

weitere Ansprechpersonen hinzugezogen werden können. Auch hier kommt es seitens der 

Klient*innen auf die eigenverantwortliche Annahme eines solchen Angebots an: Sie werden 

bei Bedarf zu anderen Fachpersonen vermittelt, wenn sie dies wünschen. 

 
• Qualitäts- und Gesundheitsmanagement 

Zur Sicherung der beraterischen Qualität, der Weiterentwicklung der persönlichen 

Kompetenzen sowie zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit sind für alle Beratungsfach- 

kräfte Weiterbildung und Supervision sowie Psychohygiene und Selbstreflexion wichtig. 
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3.1. Pflichtberatung als Chance 

Die Pflichtberatung, durchgeführt mit hoher fachlicher Kompetenz und unter Beachtung unserer 

Standards für psychosoziale Beratung, wird zur Chance: 

 
• Beratung als Ort ohne Druck und Zwang 

Durch eine Pflicht zur Beratung im Kontext § 218 StGB werden sämtliche Schwangere er- 

reicht, auch jene die ggf. ohne die Pflicht zur Beratung innerhalb ihres sozialen Umfeldes unter 

Druck geraten würden. Das sind erfahrungsgemäß minderjährige Klient*innen, teilweise 

Klient*innen mit Migrationshintergrund in Verbindung mit hoher Sprachbarriere, 

Klient*innen aus dem Prostitutionsmilieu, Klient*innen mit geistigen Beeinträchtigungen und 

besonders Klient*innen mit häuslicher Gewalterfahrung. 

 
• Beratung als Unterstützung und Kompetenzerweiterung 

Nicht in jedem Milieu ist die Wirkung von Beratung bekannt. Die Schwangerschaftskonflikt- 

beratung bei donum vitae NRW umfasst bei Bedarf mehr als die Frage nach dem sogenann- 

ten „Beratungsschein“. Themen, die in einer empathisch geführten Beratung aufgegriffen 

werden können, erweitern Perspektiven zum Beispiel im Hinblick auf Gesundheit, Sexualität 

und Partner*innenschaft, Rechte, Lebensentwürfe jenseits individueller Idealvorstellungen 

oder gefühltem gesellschaftlichem Druck, etc. 

 
• Beratung als Orientierungsangebot 

Menschen stehen – nicht nur im Schwangerschaftskonflikt - immer wieder vor Lebens-

entscheidungen und im Grunde geht es um eine Haltung, weil vielfältige gesellschaftliche 

Lebensentwürfe, Werthaltungen eindeutige Antworten unmöglich machen. Jede Lebens-

entscheidung lässt Menschen ihre Haltung zum Leben suchen; bringt sie in Kontakt mit 

Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten. Jedoch auch mit ihren Stärken und klaren 

Wertvorstellungen. Beratung schafft die Begegnung mit beiden Seiten als 

Perspektiverweiterung, um eine bewusste, eigenverantwortliche Entscheidung zu finden. 

Unsere ergebnisoffene Beratung – auch im Pflichtkontext – folgt den Orientierungs-

bedürfnissen der Klient*innen. 

 
Die gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch und deren komplizierte Entstehungs- 

geschichte, die die Bundespolitik über zwanzig Jahre beschäftigt hat, machen deutlich, dass es sich 

um eine Kompromisslösung zwischen sehr divergierenden Positionen handelt. In diesem Kontext 

stellt die verpflichtende psychosoziale Beratung im Schwangerschaftskonflikt die Weise dar, auf die 

der Gesetzgeber dem Schutz des ungeborenen Lebens Rechnung trägt. Deshalb und weil zudem die 

Pflichtberatung hilft, sämtliche Frauen* zu erreichen, ist aus ethischer Perspektive die Einschränkung 

der Autonomie der Frau* an diesem einen Punkt der Verpflichtung zur Wahrnehmung eines 

Gesprächstermins unter gleichzeitiger klarer Anerkennung ihrer Entscheidungsautonomie 

akzeptabel und nicht unverhältnismäßig. 
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4. Qualitätsmanagement - Evaluation 

Im Rahmen des Wertorientierten Qualitätsmanagements des Landesverbands donum vitae NRW wird 

die Beratungsarbeit stets evaluiert. Die Klient*innen werden z.B. durch anonym auszufüllende Frage- 

bzw. Evaluationsbögen in den Qualitätsmanagement-Prozess einbezogen. 

Das Qualitätsmanagement ermöglicht langfristig auch eine klar strukturierte Positionierung nach 

außen und wird zukünftig auch gegenüber Kommunen oder Kreisen von Bedeutung sein. 

 
 

 
Vom Landesvorstand donum vitae NRW am 10.03.2021 beschlossen. 
Redaktionelle Änderungen im Februar 2026. 
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